
Klauseln zur Wohngebäudeversicherung „XXL“ 

Gültig ab 28.04.2021

A.  Weitere Naturgefahren und unbenannte 
Gefahren 

  (Ist kein Einschluss der weiteren Naturgefahren vereinbart, 

gilt die Klausel 7276; sofern der Einschluss der weiteren 

Naturgefahren vereinbart ist, gilt die Klausel 7277; ist dazu 

die Mitversicherung unbenannter Gefahren vereinbart, gilt 

zusätzlich die Klausel 7281)

Klausel 7276:  Kein Einschluss der weiteren Naturgefahren

Der Einschluss der weiteren Naturgefahren (Überschwemmung, 
Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck,  
Lawinen und Vulkanausbruch) wurde nicht vereinbart.

Klausel 7277:  Einschluss der weiteren Naturgefahren

Der Einschluss der weiteren Naturgefahren (Überschwemmung, 
Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck,  
Lawinen und Vulkanausbruch) wurde vereinbart.

Klausel 7281:  Unbenannte Gefahren in der Wohngebäude
versicherung

1. Versicherte Schäden

1.1  Die Mitversicherung unbenannter Gefahren erfolgt auf der 
Grundlage der Bedingungen zur Wohngebäudeversiche
rung „XXL“ und umfasst keine Schäden, die nach diesen 
Bedingungen ausdrücklich versichert oder ausgeschlossen 
sind.

1.2  Im Rahmen der unbenannten Gefahren entschädigen wir 
für versicherte Sachen, die durch ein unvorhergesehenes 
Ereignis (unbenannte Gefahr) zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden
kommen. Unvorhergesehen ist ein Ereignis, das Sie oder Ihr 
Repräsentant weder vorhergesehen haben noch hätten 
vorhersehen müssen.

2. Nicht versicherte Schäden

2.1  In Ergänzung zu den Bedingungen nach Nr. 1.1 entschädi
gen wir im Rahmen der unbenannten Gefahren nicht für 
Schäden:

 a)  durch Mängel, die bereits bei Vertragsabschluss vor
handen waren und Ihnen bekannt sein mussten,

 b)  durch fehlerhafte Konstruktion, Planung oder Instand
haltung versicherter Sachen,

 c)  durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit 
versicherter Sachen,

 d) an oder durch Pflanzen oder Tiere,

 e)  durch Frosteinwirkung auf im Freien befindliche Brunnen, 
Zisternen und Schwimmbäder,

 f)  durch Baumaßnahmen (auch Renovierung oder 
Restaurierung) auf dem Versicherungsgrundstück,

 g)  an Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugs
fertig sind und an den darin befindlichen Sachen.

2.2  Keine Entschädigung erbringen wir zudem für Schäden an 
Sachen

 a)  ohne äußere Einwirkung oder durch Alter, Abnutzung 
oder Verschleiß,

 b)  durch Bedienung, Bearbeitung, Gebrauch, Reinigung, 
Reparatur oder Wartung,

 c)  durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder über
mäßige Beanspruchung,

 d)  durch die allmähliche Einwirkung von Chemikalien, 
Feuchtigkeit, Staub, Strahlen oder Temperaturen,

  wobei der Ausschluss jedoch nicht für dadurch verursachte 
Schäden an anderen versicherten Sachen gilt.

3. Nicht versicherte Sachen

  Abweichend von § 6 der Bedingungen zur Wohngebäude
versicherung „XXL“ zählen im Rahmen der unbenannten 
Gefahren Sachen aus Glas, Keramik und Porzellan sowie 
Scheiben und Platten aus Kunststoff nicht zu den versicher
ten Sachen.

B.  Selbstbehalt 
  (Die jeweilige Klausel gilt nur, sofern ein Selbstbehalt in der 

angegebenen Höhe vereinbart ist)

Klausel 7784:  Selbstbehalt 500 €
Vereinbart ist ein Selbstbehalt in Höhe von 500 €, den Sie je 
Versicherungsfall selbst zu tragen haben. Dieser Betrag wird von 
uns von der Entschädigung abgezogen.

Klausel 7785:  Selbstbehalt 1.200 €

Vereinbart ist ein Selbstbehalt in Höhe von 1.200 €, den Sie je 
Versicherungsfall selbst zu tragen haben. Dieser Betrag wird von 
uns von der Entschädigung abgezogen.

Klausel 7786:  Selbstbehalt 2.500 €

Vereinbart ist ein Selbstbehalt in Höhe von 2.500 €, den Sie je 
Versicherungsfall selbst zu tragen haben. Dieser Betrag wird von 
uns von der Entschädigung abgezogen.
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C.  Beitragsanpassung und Schadenfreiheits
rabatt 

  (Die Klausel 7271 gilt bei Gebäuden, die zum Vertragsbeginn 

unter 30 Jahre alt sind bzw. kernsaniert wurden; sofern für 

die Beitragsanpassung das Kernsanierungsjahr zugrunde 

gelegt wird, gilt zusätzlich die Klausel 7266; die Klausel 7771 

gilt generell)

Klausel 7271:  Beitragsanpassung bis Gebäudealter 30 Jahre
In Erweiterung von § 10 Nr. 2 der Bedingungen zur Wohn
gebäudeversicherung findet neben der Erhöhung oder Vermin
derung des Anpassungsfaktors auch eine jährliche Beitrags
anpassung an den Altersfaktor entsprechend dem erreichten 
Gebäudealter statt. Als Gebäudealter gilt die Differenz zwischen 
dem Jahr der Beitragsfälligkeit und dem Jahr der erstmaligen 
Bezugsfertigkeit bzw. der Kernsanierung des Gebäudes, 
maximal jedoch 30 Jahre.

Es gelten folgende Altersfaktoren:

 0 Jahre = 1,000 11 Jahre = 1,312 21 Jahre = 1,679

 1 Jahr = 1,025 12 Jahre = 1,345 22 Jahre = 1,721

 2 Jahre = 1,051 13 Jahre = 1,379 23 Jahre = 1,764

 3 Jahre = 1,077 14 Jahre = 1,413 24 Jahre = 1,808

 4 Jahre = 1,104 15 Jahre = 1,448 25 Jahre = 1,853

 5 Jahre = 1,132 16 Jahre = 1,484 26 Jahre = 1,899

 6 Jahre = 1,160 17 Jahre = 1,521 27 Jahre = 1,946

 7 Jahre = 1,189 18 Jahre = 1,559 28 Jahre = 1,995

 8 Jahre = 1,219 19 Jahre = 1,598 29 Jahre = 2,045

 9 Jahre = 1,249 20 Jahre = 1,638 30 Jahre = 2,096

10 Jahre = 1,280

Klausel 7266:  Kernsanierung

Der Vertrag kam aufgrund der Angabe zustande, dass das 
Gebäude in dem im Antrag genannten Jahr kernsaniert wurde.

Kernsanierung bedeutet, dass Dachstuhl, Mauern, Decken,  
Böden, Putz, Fenster und Türen in einen neuwertigen Zustand 
versetzt wurden. Grundvoraussetzung ist zudem die komplette 
Erneuerung des Rohrleitungssystems (Zu und Ableitungen), der 
Heizungseinrichtungen, der sanitären Anlagen, der elektrischen 
Leitungen und der Dacheindeckung.

Falls der Sanierungszustand nicht diesen Vorgaben entspricht, 
besteht für darauf zurückzuführende Schäden kein Versiche
rungsschutz.

Klausel 7771:  Schadenfreiheitsrabatt

1. Voraussetzungen

  Die InterRisk gewährt einen Schadenfreiheitsrabatt in 
Höhe von 25 %, sofern seit mindestens 5 Jahren Versiche
rungsschutz gegen die im Versicherungsschein genannten 
Gefahren bei uns oder einer anderen Gesellschaft besteht 
und in den letzten 5 Jahren keine Entschädigungsleistung 
erbracht wurde.

2. Wegfall

  Nach Zahlung einer Entschädigung fällt der Schaden
freiheitsrabatt mit Wirkung ab dem darauf folgenden 
Versicherungsjahr weg.

3. Wiedergewährung

  Der nach Nr. 2 weggefallene Schadenfreiheitsrabatt wird 
wieder gewährt, sobald über einen Zeitraum von 5 Ver 
sicherungsjahren keine Entschädigungsleistung mehr 
erbracht wurde.

4. Erstmalige Gewährung

  Waren die Bedingungen für die Gewährung eines Schaden
freiheitsrabattes bei Vertragsbeginn noch nicht gegeben, 
wird der Schadenfreiheitsrabatt mit Beginn des Versiche
rungsjahres gewährt, das auf die Erfüllung der Voraus
setzungen nach Nr. 1 folgt. Bei danach erfolgenden 
Entschädigungszahlungen gelten die Regelungen nach  
Nr. 2 und Nr. 3.

5. Sonderregelung für Wohngebäude

  Bei der Versicherung von Wohngebäuden sind die Voraus 
setzungen nach Nr. 1 auch dann erfüllt, wenn das Gebäude 
vor weniger als 5 Jahren erstellt oder entsprechend der 
Klausel 7266 kernsaniert wurde und seit Bezugsfertigkeit 
noch kein Schadenfall im Sinne der dem Vertrag zugrunde 
liegenden Versicherungsbedingungen eingetreten ist.

D.  Dichtheitsnachweis 
  (Die Klausel 7263 gilt bei Gebäuden, die zum Vertragsbeginn 

über 30 Jahre alt sind)

Klausel 7263:  Dichtheitsnachweis für Ableitungsrohre

Die Erweiterung gemäß § 4 Nr. 4 der Bedingungen zur Wohn
gebäudeversicherung gilt für Ableitungsrohre nur, wenn zum 
Zeitpunkt des Schadeneintritts ein Prüfbericht vorlag, der eine 
Dichtigkeit der Rohre nach DIN 1986 nachweist.


